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§273
Beeinträchtigung der Einsatzbereitschaft 

der Kampftechnik
s. § 109e StGB (1) Wer Waffen, Munition, Fahrzeuge oder andere

Gegenstände der Kampftechnik oder der militärischen 
Ausrüstung oder militärische Anlagen unberechtigt 
zerstört, beschädigt, in ihrer Funktionsfähigkeit be
einträchtigt oder sie anderweitig ihrem bestimmungs
gemäßen Einsatz entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Strafarrest bestraft.

(2) Wer durch die Tat schwere Folgen für die Ge
fechtsbereitschaft oder die Kampffähigkeit der Truppe 
vorsätzlich oder fahrlässig verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe von einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer die Tat nach Absatz 1 fahrlässig begeht 

und dadurch schwere Folgen für die Gefechtsbereit
schaft oder Kampffähigkeit der Truppe verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Strafarrest be
straft.

(5) Im Verteidigungzustand wird die Tat nach Ab
sätzen 1 bis 3 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem 
Jahr und die Tat nach Absatz 4 mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung bestraft.

§274
Verlust der Kampftechnik

(1) Wer fahrlässig Waffen, Munition, Fahrzeuge 
oder andere Gegenstände der Kampftechnik oder mi
litärischen Ausrüstung, die ihm anvertraut sind, ab
handen kommen läßt und dadurch schwere Folgen 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit Straf
arrest bestraft.

(2) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

§275
Unberechtigte Benutzung von militärischen 

Fahrzeugen und Geräten
(1) Wer militärische Fahrzeuge, Transportmittel 

oder andere Gegenstände der Kampftechnik unberech
tigt benutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Strafarrest bestraft.

(2) Wer durch die Tat schwere Folgen für die Ge
fechtsbereitschaft oder Kampffähigkeit der Truppe 
vorsätzlich oder fahrlässig verursacht oder die Tat


